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Parlamentarischer Vorstoss

Vorstoss-Nr.: 147-2014

Vorstossart: Postulat

Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2014.RRGR.749

Eingereicht am: 14.07.2014

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Zuber (Moutier,

 

  

 

Weitere Unterschriften: 8 

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:   

RRB-Nr.:  

Direktion: Bau-, Verkehrs

Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Antrag Regierungsrat:  

  

Ausserordentliche Beteiligung des Kantons an der Altlastensanierung

Der Regierungsrat verankert im Rahmen der vorgesehenen Revision des Abfallgesetzes (AbfG) 

eine Bestimmung, wonach sich der Kanton in gesetzlich umschriebenen Ausnahmefällen 

mentlich wenn die Belastung einer Gemeinde ein bestimmtes Mass übersteigt 

der Sanierung von Gemeindedeponien beteiligen könnte. 

Begründung: 

Von den 4850 im Kataster verzeichneten, belasteten Standorten wurden bisher 46 Standorte als 
sanierungsbedürftig bezeichnet
ton damals sicherlich Ermächtigungen und Baubewilligungen erteilt hat und er daher 
sprechende Verantwortung 
die jeweiligen Gemeinden als Verursacherinnen zuständig, wobei sich der Bund mit 40 Prozent 
an den Sanierungskosten beteiligt. Nach geltendem Recht (Gesetz vom 18. Juni 20
Abfälle, Abfallgesetz, AbfG, BSG 822.1) beteiligt sich der Kanton im Gegensatz zu anderen Ka
tonen nicht an den Kosten. Nur wenn die Verursacherinnen und Verursacher nicht ermittelt we
den können oder zahlungsunfähig sind, übernimmt der Kanton 
belasteter Standorte und für die Sanierung von Altlasten (Art. 23 AbfG).
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Ausserordentliche Beteiligung des Kantons an der Altlastensanierung

Der Regierungsrat verankert im Rahmen der vorgesehenen Revision des Abfallgesetzes (AbfG) 

ung, wonach sich der Kanton in gesetzlich umschriebenen Ausnahmefällen 

mentlich wenn die Belastung einer Gemeinde ein bestimmtes Mass übersteigt 

der Sanierung von Gemeindedeponien beteiligen könnte.  

verzeichneten, belasteten Standorten wurden bisher 46 Standorte als 
sanierungsbedürftig bezeichnet; bei 11 handelt es sich um Gemeindedeponien. Obwohl der Ka
ton damals sicherlich Ermächtigungen und Baubewilligungen erteilt hat und er daher 

Verantwortung trägt, sind im Kanton Bern für die Sanierung von Gemeindedeponien 
die jeweiligen Gemeinden als Verursacherinnen zuständig, wobei sich der Bund mit 40 Prozent 
an den Sanierungskosten beteiligt. Nach geltendem Recht (Gesetz vom 18. Juni 20
Abfälle, Abfallgesetz, AbfG, BSG 822.1) beteiligt sich der Kanton im Gegensatz zu anderen Ka
tonen nicht an den Kosten. Nur wenn die Verursacherinnen und Verursacher nicht ermittelt we
den können oder zahlungsunfähig sind, übernimmt der Kanton die Kosten für die Untersuchung 
belasteter Standorte und für die Sanierung von Altlasten (Art. 23 AbfG). 

RGR.749 Seite 1 von 2 

 

Ausserordentliche Beteiligung des Kantons an der Altlastensanierung 

Der Regierungsrat verankert im Rahmen der vorgesehenen Revision des Abfallgesetzes (AbfG) 

ung, wonach sich der Kanton in gesetzlich umschriebenen Ausnahmefällen – na-

mentlich wenn die Belastung einer Gemeinde ein bestimmtes Mass übersteigt – an den Kosten 

verzeichneten, belasteten Standorten wurden bisher 46 Standorte als 
bei 11 handelt es sich um Gemeindedeponien. Obwohl der Kan-

ton damals sicherlich Ermächtigungen und Baubewilligungen erteilt hat und er daher eine ent-
, sind im Kanton Bern für die Sanierung von Gemeindedeponien 

die jeweiligen Gemeinden als Verursacherinnen zuständig, wobei sich der Bund mit 40 Prozent 
an den Sanierungskosten beteiligt. Nach geltendem Recht (Gesetz vom 18. Juni 2003 über die 
Abfälle, Abfallgesetz, AbfG, BSG 822.1) beteiligt sich der Kanton im Gegensatz zu anderen Kan-
tonen nicht an den Kosten. Nur wenn die Verursacherinnen und Verursacher nicht ermittelt wer-

die Kosten für die Untersuchung 
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Nicht klassifiziert 

In seiner Antwort auf einen anderen Vorstoss vertrat der Regierungsrat die Ansicht, eine generel-
le Beteiligung des Kantons an den Sanierungskosten von Gemeindedeponien sei nicht ange-
bracht.  

Der Regierungsrat hat sich jedoch bereit erklärt, im Rahmen der vorgesehenen Revision des 

Abfallgesetzes (AbfG) prüfen zu lassen, ob mit Blick auf die besondere Situation einer Gemeinde 

eine Härtefallregelung in das AbfG eingefügt werden kann. Laut Regierungsrat, «wäre eine Re-

gelung denkbar, wonach sich der Kanton in gesetzlich umschriebenen Ausnahmefällen – na-

mentlich wenn die Belastung einer Gemeinde ein bestimmtes Mass übersteigt – an den Kosten 

der Sanierung von Gemeindedeponien beteiligen könnte». Genau das wird mit dem vorliegenden 

Postulat verlangt. 


